
Sitzungsvorlage Nr. 031/05
Fachbereich Datum

Fachbereich Natur und Umwelt 01.01.2005

Berichterstatter/in:

Dr. Timpe, Detlef

Gremien Sitzungsdatum Beratungsstatus

Kreisausschuss 01.03.2005 öffentlich
Kreistag 01.03.2005 öffentlich

Betreff
!Titel!

Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds und eines stellvertetenden Mitglieds für den Beirat bei der
unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna
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2006

Beschlussvorschlag

Der Kreistag wählt Herrn Norbert Baasner für den Landesverband Gartenbau Westfalen-Lippe e.V.
als ordentliches Mitglied in den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna.

Der Kreistag wählt Frau Barbara Griesdorn für den NABU-Nordrhein Westfalen als stellvertreten-
des Mitglied in den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna.
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Begründung der Vorlage

Der Kreistag des Kreises Unna hat in seiner Sitzung am 08.11.2004 die Mitglieder des neuen Bei-
rates bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna gewählt.

Mit Schreiben vom 28.12.2004 teilt Herr Röttger mit, dass er die Aufgabe aus privaten und ge-
schäftlichen Gründen nicht  wahrnehmen kann.  Der  Landesverband Gartenbau Westfalen-Lippe
e.V. hat in seinem Schreiben vom 13.01.2005 weitere Kandidaten benannt.

1. Norbert Baasner 2. Birgit König 
Landwehr 25 Lütkeheide 26
44534 Lünen 59368 Werne

Herr von der Heide teilt in einem persönlichen Gespräch am 07.12.2004 mit, dass er aus berufli-
chen Gründen sein Amt als stellvertretendes Mitglied des Landschaftsbeirates des Kreises Unna
nicht wahrnehmen kann. Der NABU-Nordrhein Westfalen hat in seinem Schreiben vom 10.09.2004
weitere Kandidaten benannt.

2. Barbara Griesdorn 2. Volker Koralewski
Im Winkel 2 Georgstraße 8
59192 Bergkamen 44534 Lünen

Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes ist bei dem vorzeiti-
gen Ausscheiden eines Mitgliedes oder seines Stellvertreters ein Nachfolger zu wählen. Dieser
Nachwahl soll ein Vorschlag mit mindestens 2 Bewerbern des Verbandes, die den Ausgeschiede-
nen benannt hatte, zugrunde gelegt werden.
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